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Berichtigung

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der 
Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 2023 
(Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2023 - AELV 2023) 

Das Bundeskanzleramt hat mit Schreiben vom 17. November 2022 Folgendes  

mitgeteilt:

Die mit Schreiben der Staatsministerin beim Bundeskanzler an den Präsidenten des 

Bundesrates vom 10. Oktober 2022 übersandte, im Betreff genannte Verordnung 

(BR-Drs. 510/22) enthält eine offenbare Unrichtigkeit.

In § 1 Absatz 3 Satz 2 muss die Nummer „2.“ sowie der Buchstabe „d“ eingefügt 

werden. 

In der zugeleiteten Version (BR-Drs. 510/22) heißt es in § 1 Absatz 3

„§ 1

Ermittlung des Arbeitseinkommens

…. 

(3) Bei Betrieben mit einem zugrunde zu legenden Wirtschaftswert von mehr 

als 49 000 Deutsche Mark ergibt sich das Arbeitseinkommen aus Land- und Forst-

wirtschaft, indem der Wirtschaftswert 

1. bei Betrieben, die der Gruppe 1 zuzuordnen sind, mit dem sich aus der Anla-

ge 3 ergebenden Beziehungswert vervielfältigt wird, 

2. bei Betrieben, die der Gruppe 2 zuzuordnen sind, mit dem sich aus der Anla-

ge 4 ergebenden Beziehungswert vervielfältigt wird. 

Für Betriebe der Gruppen 1 und 2 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 49 000 

Deutsche Mark und bis zu 500 000 Deutsche Mark, deren Wirtschaftswert in den 

Anlagen 3 und 4 nicht aufgeführt ist, wird das Arbeitseinkommen ermittelt, indem 
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1. der Differenzbetrag zwischen diesem Wirtschaftswert und dem nächstniedri-

geren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage durch den Differenzbetrag zwischen 

dem nächsthöheren Wirtschaftswert und dem nächstniedrigeren Wirtschaftswert der 

jeweiligen Anlage dividiert wird,ieser Wert mit dem Differenzbetrag aus dem nach 

Satz 1 ermittelten Arbeitseinkommen, das dem nächsthöheren Wirtschaftswert der 

jeweiligen Anlage entspricht, und dem nach Satz 1 ermittelten Arbeitseinkommen, 

das dem nächstniedrigeren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage entspricht, ver-

vielfältigt wird und

…….

………..

2. dieses Produkt zu dem nach Satz 1 ermittelten Arbeitseinkommen, das dem 

nächstniedrigeren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage entspricht, addiert wird. 

Für Betriebe der Gruppe 1 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 500 000 Deut-

sche Mark beträgt das Arbeitseinkommen das 0,2046fache des Wirtschaftswerts. 

Für Betriebe der Gruppe 2 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 500 000 Deut-

sche Mark beträgt das Arbeitseinkommen das 0,1778fache des Wirtschaftswerts. 

Stattdessen muss es heißen: 

1. der Differenzbetrag zwischen diesem Wirtschaftswert und dem nächstniedri-

geren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage durch den Differenzbetrag zwischen 

dem nächsthöheren Wirtschaftswert und dem nächstniedrigeren Wirtschaftswert der 

jeweiligen Anlage dividiert wird, 

2. dieser Wert mit dem Differenzbetrag aus dem nach Satz 1 ermittelten Ar-

beitseinkommen, das dem nächsthöheren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage 

entspricht, und dem nach Satz 1 ermittelten Arbeitseinkommen, das dem nächst-

niedrigeren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage entspricht, vervielfältigt wird 

und

3. dieses Produkt zu dem nach Satz 1 ermittelten Arbeitseinkommen, das dem 

nächstniedrigeren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage entspricht, addiert wird. 

Für Betriebe der Gruppe 1 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 500 000 Deut-

sche Mark beträgt das Arbeitseinkommen das 0,2046fache des Wirtschaftswerts. 

Für Betriebe der Gruppe 2 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 500 000 Deut-

sche Mark beträgt das Arbeitseinkommen das 0,1778fache des Wirtschaftswerts. 

…. 
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Es liegt eine offenbare Unrichtigkeit vor. Es handelt sich um eine fälschlich entfern-

te Nummer „2.“, wodurch der Text von Nummer 2 und 3 zusammengezogen, hier-

bei ein Buchstabe („d“) des Wortes „dieser“ gelöscht wurde und aus Nummer 3 die 

Nummer 2 wurde (Formatierungsfehler). Stattdessen sollte § 1 Absatz 3 Satz 2 aus 

drei Nummern bestehen. 

Es wird gebeten, dieses im Wege einer Berichtigungsdrucksache zu korrigieren, die 

zu ändernde Seite liegt als Anlage bei. 



 



§ 1

Ermittlung des Arbeitseinkommens

(1) […] 

(2) […]

(3) Bei Betrieben mit einem zugrunde zu legenden Wirtschaftswert von mehr als 
49 000 Deutsche Mark ergibt sich das Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft, 
indem der Wirtschaftswert

1. bei Betrieben, die der Gruppe 1 zuzuordnen sind, mit dem sich aus der Anlage 3 erge-
benden Beziehungswert vervielfältigt wird,

2. bei Betrieben, die der Gruppe 2 zuzuordnen sind, mit dem sich aus der Anlage 4 erge-
benden Beziehungswert vervielfältigt wird.

Für Betriebe der Gruppen 1 und 2 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 49 000 Deutsche 
Mark und bis zu 500 000 Deutsche Mark, deren Wirtschaftswert in den Anlagen 3 und 4 
nicht aufgeführt ist, wird das Arbeitseinkommen ermittelt, indem

1. der Differenzbetrag zwischen diesem Wirtschaftswert und dem nächstniedrigeren Wirt-
schaftswert der jeweiligen Anlage durch den Differenzbetrag zwischen dem nächsthö-
heren Wirtschaftswert und dem nächstniedrigeren Wirtschaftswert der jeweiligen An-
lage dividiert wird,

2. dieser Wert mit dem Differenzbetrag aus dem nach Satz 1 ermittelten Arbeitseinkom-
men, das dem nächsthöheren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage entspricht, und 
dem nach Satz 1 ermittelten Arbeitseinkommen, das dem nächstniedrigeren Wirt-
schaftswert der jeweiligen Anlage entspricht, vervielfältigt wird und

3. dieses Produkt zu dem nach Satz 1 ermittelten Arbeitseinkommen, das dem nächst-
niedrigeren Wirtschaftswert der jeweiligen Anlage entspricht, addiert wird.

Für Betriebe der Gruppe 1 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 500 000 Deutsche Mark 
beträgt das Arbeitseinkommen das 0,2046fache des Wirtschaftswerts. Für Betriebe der 
Gruppe 2 mit einem Wirtschaftswert von mehr als 500 000 Deutsche Mark beträgt das Ar-
beitseinkommen das 0,1778fache des Wirtschaftswerts.

(4) […]

(5) […]
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